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RS OGH 1970/6/29 Bkd4/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1970

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Die Zussage des Rechtsanwalts, dem Klienten bei der Kostenberechnung weitestgehend entgegenzukommen, kann

unter Umständen, wenn der in Rechnung gestellte Betrag nur ganz geringfügig unter den tarifmäßigen Kosten lag, ein

Disziplinarvergehen darstellen.
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